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Vorbemerkung 

 

Der Verfasser erhielt nach vorausgegangenem 

Telefonat am 5. Juni 2004 die Dokumentation zum 

„Kasseler Rollbord“ von der Fa. Klostermann, 

Coesfeld, mit der Bitte um Stellungnahme. Zusätzlich 

fanden am 23. Juni 2004 Ortsbesichtigungen in 

Kassel (Kreuzung Stockbreite im Zuge der Orts-

umgehung B 3) und Immenhausen (Fußgänger-

übergang im Zuge der L 3233) statt, an welche sich 

eine Fachdiskussion anschloss. Teilnehmer waren 

Herr Kiffmeyer von Firma Klostermann, Herr König 

und Frau Wölfle vom Amt für Straßen- und 

Verkehrswesen Kassel, Herr Haber als blinde 

Testperson (nur in Immenhausen) und der Verfasser.  

Obgleich in der Fachdiskussion vielfältige generelle 

und spezielle Probleme der barrierefreien Verkehrs-

raumgestaltung angesprochen worden sind, soll sich 

die Stellungnahme vorwiegend auf die Systemlösung 

„Kasseler Rollbord“ beziehen. 

 

Zu Bordabsenkungen an Überquerungsstellen 

 

Ebenerdige Überquerungsstellen von Straßen wie 

Fußgängerüberwege, lichtsignalgeregelte Fußgänger-

furten und Überquerungshilfen sind so zu gestalten, 

dass sie auch durch mobilitätseingeschränkte 

Personen weitestgehend selbständig genutzt werden 

können. Die zum Teil divergierenden Anforderungen 

unterschiedlicher Personengruppen mit Behinder-

ungen sind durch angepasste bauliche Maßnahmen 

zu realisieren.  
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So ist auch die Bordabsenkung auf 3 cm entstanden, 

die einen Kompromiss zwischen Erfordernissen 

Blinder, sich nach einer ertastbaren Kante zu richten, 

und Rollstuhlbenutzern, sich möglichst ohne Höhen-

differenzen im Straßenraum zu bewegen, darstellt. 

Seit Mitte der 90er Jahre wird in Deutschland 

zusätzlich zur Bordabsenkung auf 3 cm ein 

Aufmerksamkeitsfeld für Blinde empfohlen. Wird 

dieses Maß von 3 cm unterschritten bzw. eine 

Absenkung bis auf Fahrbahnniveau angestrebt, so ist 

ein Aufmerksamkeitsfeld unverzichtbar. 

 

Bordabsenkungen auf 3 cm an Überquerungsstellen 

haben sich inzwischen international mehr als zwei 

Jahrzehnte bewährt. Dennoch erscheint der vertikale 

Absatz von 3 cm als gewisse Diskontinuität auf einem 

vorwiegend von Rollstuhlfahrern, stark Geh-

behinderten und Senioren genutzten Weg. Dies wird 

durch die Ausrundung der Bordkante nur un-

wesentlich gemindert. Deshalb wurde – unabhängig 

von der erwähnten Absenkung auf Straßenniveau – 

nach einer anderen Gestaltungsmöglichkeit gesucht. 

Der in der Schweiz mancherorts verwendete „schräge 

Randstein“ ist ein derartiges Beispiel; dies kann 

jedoch partiell zu recht steilen Neigungen führen. Eine 

Lösung, die einen kontinuierlichen Übergang vom 

Gehweg auf Straßenniveau bzw. umgekehrt bei 

zulässiger Neigung und guter Ertastbarkeit 

gewährleisten soll, wird mit dem „Kasseler Rollbord“ 

vorgestellt.  
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Kompromiss 
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Das Kasseler Rollbordsystem 

 

Der „Kasseler Rollbord“ besteht „aus einem zentralen 

Übergangsbordstein mit einer Länge von 100 cm und 

einer Tiefe von 25 cm. Der schräg verlaufende 

Oberflächenabschnitt stellt den Übergang zwischen 

dem Niveau der Fahrbahn und dem Gehweg dar.“ [1] 

Der zentrale Übergangsbordstein wird beiderseits von 

je einem Verbindungsbordstein eingefasst. Diese drei 

Elemente weisen eine profilierte Oberfläche auf 

(Trapezprofil; Rillen/Rippen senkrecht zum Fahr-

bahnverlauf), die Blinden als Orientierung dienen soll. 

Für unterschiedliche Praxisanwendungen wurden 

Baukastenelemente verschiedener Abmessungen 

entwickelt, die sich den geometrischen Erfordernissen 

des Straßenraumes gut anpassen. 

Außer dem „Kasseler Rollbord“ gehören zum 

„System“ das „Orientierungs- und Leitsystem mit 

Trapezprofil-System Klostermann“ und ein 

Orientierungs- und Leitsystem mit Noppenprofil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 1: Perspektive „Kasseler Rollbord“  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übergang zwischen 
Niveau der Fahrbahn und 
Gehweg 
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Besichtigung und Beurteilung der Praxisbeispiele 

 

· Kassel 

Ortsumgehung B 3 Fuldatal, Kreuzung 

Stockbreite 

 

Ein quer zur Gehrichtung liegendes Aufmerk-

samkeitsfeld von 90 cm Breite aus Noppenplatten 

führt zur Überquerungsstelle am Gehbahn-/Fahr-

bahnrand, wo sich eine Bordabsenkung (weniger als 

3 cm!) befindet. (Es ist an der Zeit, dass die 

international bewährten Noppenplatten auch in 

Deutschland an geeigneten Stellen verwendet 

werden). Neben diesem Bereich ist der erste Rollbord 

eingebaut, dessen Oberfläche eine Rautenstruktur 

aufweist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Fußgängerüberweg mit „Kasseler Rollbord“  
 

Nach einer Testphase wurde unter Einbeziehung von 

Personen mit unterschiedlichen Behinderungen die 

Oberflächenstruktur als Rillenprofil mit trapezförmiger 

Ausbildung der Wellenberge geändert.  
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Dieses weiterentwickelte Profil ist an anderen 

Überquerungsstellen des Kreuzungsbereiches ein-

gebaut und sollte auch an Mittelinseln Verwendung 

finden.  

 

Die Verbindung der Überquerungsstellen unter-

einander erfolgt durch Leitstreifen aus Platten mit 

Trapezprofil. Diese Platten ergänzen das vorhandene 

Sortiment von Rillenplatten, die zumeist sinusförmige 

Rillen im Abstand von 10 bis 15 mm und Rillentiefen 

von 3 bis 4 mm aufweisen. Diese Rillenplatten haben 

sich in der Vergangenheit mehr oder weniger gut 

bewährt und inzwischen große Verbreitung gefunden; 

ihr Gebrauchswert wird je nach spezifischer Bauart 

differenziert beurteilt. 

Die neue Platte mit Trapezprofil schöpft mit 20 mm 

Abstand der Trapezrippen voneinander das nach DIN 

32984 [2] mögliche Abstandsmaß aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 3: Leitsystem mit Trapezplatte (Rippenstruktur) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leitstreifen aus Platten 
mit Trapezprofil 
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Diese relativ grobe Profilierung konnte durch eine 

blinde Versuchsperson mit Hilfe unterschiedlicher 

Langstockspitzen gut ertastet werden. 

Die Platte mit Trapezprofil ist auch mit den Füßen 

wahrnehmbar; der Unterschied zur Noppenplatte 

erschwert jedoch die Wahrnehmung. 

 

Die Verwendung des Trapezprofiles auch bei den 

Rollborden erhöht durch den Wiedererkennungseffekt 

die Praxistauglichkeit des Systems in sich. 

Abzweige/Kreuzungen der Leitstreifen werden durch 

Aufmerksamkeitsfelder aus Noppenplatten gekenn-

zeichnet. Dafür ist eine Fläche von 90 x 90 cm aus-

reichend. 

 

Eine Alternative zur Oberflächengestaltung dieses 

Aufmerksamkeitsfeldes aus Noppenplatten wäre eine 

Rasterfläche mit rechtwinklig kreuzendem Trapez-

profil. Die dadurch entstehende quadratische 

Oberflächenstruktur ist gut tastbar. Positive 

Erfahrungen mit derartigen Aufmerksamkeitsfeldern 

(in Naturstein) gibt es im Blindenleitsystem auf dem 

Querbahnsteig des Leipziger Hauptbahnhofes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.4: Blindenleitsystem Querbahnsteig Leipziger  
           Hauptbahnhof 

 
 
 
 
 
 
 
Wiedererkennungseffekt 
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Die Verwendung von Noppenplatten könnte sich in 

solchen Fällen auf die Kennzeichnung von Über-

querungsstellen bzw. den Zugang zu Haltestellen des 

öffentlichen Personennahverkehrs beschränken.  

Rollbord und die Orientierungs- und Leitsysteme mit 

Noppen bzw. Trapezprofil sind in zwei Farben 

lieferbar. Damit ist eine farbliche Kontrastoptimierung 

für Sehbehinderte möglich.  

 

Kontraste in der Straßenraumgestaltung werden 

durch zunehmende Sehstörungen immer älterer 

Verkehrsteilnehmer an Bedeutung gewinnen und eine 

Voraussetzung für sichere Bewegungsabläufe im 

öffentlichen Raum sein. Die heute meist einheitliche, 

vorwiegend einfarbige Gestaltung von Straßen-

räumen und Plätzen ist nicht sehbehinderten- und 

altengerecht und ignoriert vielfach das 

Sicherheitsbedürfnis dieser Personengruppe. In 

solchen Fällen sollten funktionelle Belange vor 

gestalterischen Aspekten rangieren. Dabei ist nicht 

nur die Erkennbarkeit der Kontraste am Tage sondern 

auch die Ausleuchtung und Sichtbarkeit während der 

Dämmerung und in der Nacht wichtig. 

Die Befahrbarkeit des Rollbordes mit Rollstühlen 

unterschiedlicher Bauart, mit Gehwagen (Rollator) 

und Kinderwagen ist nachgewiesenermaßen gut. Das 

betrifft auch die Befahrbarkeit mit Fahrrädern.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farbkontraste bei 
Straßenraumgestaltung 
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Abb. 5: Fußbrett ca. 200mm über Rinnenstein  
 

Die Gestaltung des Kreuzungsbereiches Stockbreite 

weist in diesem Zusammenhang auf ein grund-

sätzliches Problem hin: Im Längsverkehr sollten Geh- 

und Radwege deutlich (nicht nur durch Markierung) 

voneinander abgegrenzt werden, selbst wenn nach 

StVO und EFA [3] gemeinsame Geh- und Radwege in 

Abhängigkeit von der Belegung möglich sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Gestaltung der Fußgängerverkehrsfläche  
             Kreuzung Stockbreite 
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Radfahrer, die sich in der Regel geräuscharm und mit 

höherer Geschwindigkeit fortbewegen, stellen für 

Blinde, Seh- und Hörbehinderte sowie für Ältere eine 

Gefährdung dar, wenn Geh- und Radweg nicht 

getrennt sind. Das gilt analog auch für Über-

querungsstellen; dabei ist am abgesenkten Bord der 

Gehstreifen vom Radstreifen zu trennen. Die mitunter 

anzutreffende Lösung, dass Rollstuhlfahrer bei 

getrenntem Geh- und Radweg an Überquerungs-

stellen auf den Radweg ausweichen müssen, weil der 

Bord am Ende der Gehbahn nicht und nur der 

Radweg abgesenkt ist, wird abgelehnt. 

 

 

· Immenhausen 

Fußgängerüberquerung im Zuge der L 3233 

 

Die Fußgängerüberquerungsstelle liegt an einer 

relativ stark befahrenen zweistreifigen Straße etwa  

50 m von einer Kreisverkehrsanlage entfernt und ist 

Teil der vorgesehenen Verbindung von dem 

„Philippstift“ (Altengerechtes/betreutes Wohnen) in 

das historische Zentrum von Immenhausen. Der 

aufgeweitete Gehweg wird von einem Auf-

merksamkeitsfeld aus Noppenplatten gequert, das im 

rechten Winkel zum Gehbahnverlauf mittig zu einem 

4 m breiten Rollbord führt. Die Gestaltung des 

Rollbordsystems auf dem gegenüberliegenden 

Gehweg ist analog. 

Das Rollbordsystem wurde von einer blinden 

Testperson, Herrn Haber, unter Verwendung von 

Langstöcken mit 3 unterschiedlichen Spitzen auf 

seine Tauglichkeit geprüft.  

 

 
 
 
 
 
 
Trennung von Geh- und 
Radweg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundsätzliche 
Systemtauglichkeit 
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Es gab weder bei der Orientierung am 

Aufmerksamkeitsfeld noch am Rollbord und auch 

nicht bei der Straßenüberquerung nennenswerte 

Probleme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Ausrichten am Fahrbahnrand bzw. auf der  
            verkehrssicheren Seite (z.B. Bebauung) 

 
Sollte ein Blinder bei der Straßenüberquerung nach 

außerhalb des Überweges abdriften, so erreicht er 

den Hochbord des gegenüberliegenden Gehweges 

und hat damit die Orientierung wieder – ein Problem, 

das unabhängig vom „Kasseler Rollbord“ ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Abdriften“ 
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Abb. 8: Straßenüberquerung mit Testperson  
 

Im endgültigen Zustand weist diese Querung eine 

Lichtsignalanlage für Fußgänger mit akustischer 

Zusatzeinrichtung für Blinde auf; dadurch wird die 

Orientierung auf den Bereich des Rollbordes am 

gegenüberliegenden Gehweg erleichtert. 

Bei den Tests wurde beobachtet, dass – von der 

Straße zum Gehweg kommend – der Blinde mit dem 

Langstock nicht immer die Trapezrippen des Roll-

bordes berührte. Diese Trapezrippen mit nur 16 cm 

Länge können also mitunter ohne Berührung mit der 

Spitze des Langstockes überstrichen werden, so dass 

die Orientierung erst durch die Neigung des 

Rollbordes, bzw. taktil durch Gehbahnbelag oder Auf-

merksamkeitsfeld gegeben ist. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trapezrippen 
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Hinsichtlich der Ausprägung des Farbkontrastes 

zwischen Aufmerksamkeitsfeld und Gehbahnbelag 

gibt es an der Fußgängerquerung in Immenhausen 

noch Reserven. Als Gehbahnbelag sollten dort 

Platten ohne Fasen, die mit geringer Fugenbreite 

verlegt werden, Verwendung finden.  
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Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

 

Der von Firma Klostermann in Zusammenarbeit mit 

dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel 

entwickelte und inzwischen punktuell praxiserprobte 

„Kasseler Rollbord“ ist eine interessante Lösung. 

Allerdings ist der Rollbord allein nur eingeschränkt 

wirksam. Es wäre daher zutreffender, vom „Kasseler 

Rollbordsystem“ zu sprechen, das die zum 

Orientierungs- und Leitsystem gehörenden Platten mit 

Noppen- bzw. Trapezprofil einschließt. 

Das System ist ein guter Ansatz, um die bisher vor 

allem von Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten als 

Unstetigkeitsstelle empfundene Bordabsenkung auf 3 

cm durch e i n Bauelement kontinuierlich von der 

Gehwegoberfläche auf das Straßenniveau zu führen 

und dabei gleichzeitig durch zugehörige 

Orientierungs- und Leitelemente eine sichere 

Fahrbahnüberquerung für Blinde und Sehbehinderte 

zu gewährleisten. In Kombination mit einer Licht-

signalanlage für Fußgänger, ergänzt durch akustische 

Zusatzeinrichtung, kann eine Überquerungsstelle mit 

einem hohen Maß an Verkehrssicherheit sowie Geh-

und Befahrungskomfort entstehen.  

Mit dieser Systemlösung ergeben sich einige 

Empfehlungen: 

 

· Im Ergebnis des Vergleiches der Überquerungsstellen 

in Kassel und Immenhausen wird empfohlen, das 

Aufmerksamkeitsfeld auf die mit dem Rollbord erzielte 

Absenkung zu führen. Auf den Bereich des auf 3 cm 

abgesenkten Bordes könnte verzichtet werden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasseler Rollbordsystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkehrssicherheit und 
Befahrungskomfort 
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Voraussetzung ist eine ausreichende Orientierung auf 

der Gehwegseite des Rollbordes, die durch ein der 

Breite des Überweges entsprechendes Aufmerk-

samkeitsfeld  in Längsrichtung des Gehweges ver-

bessert werden kann. (Mit einer Plattenbreite testen). 

In diesem Zusammenhang ist zu klären, inwieweit die 

bisher auf die Wahrnehmung des Bordes von 3cm 

trainierten Blindenführhunde auch für das Erkennen 

eines derartigen Aufmerksamkeitsfeldes geschult 

werden können. 

 

· Im Hinblick auf Verkehrssicherheit und entspannten 

Aufenthalt Mobilitätseingeschränkter im öffentlichen 

Raum sollten gemeinsame Geh- und Radwege 

möglichst vermieden oder auf das unvermeidbare 

Maß reduziert werden. An Überquerungsstellen ist 

eine getrennte Führung beider Verkehrsarten 

erforderlich; dabei benutzen Rollstuhlfahrer den am 

Gehweg eingebauten Rollbord. 

 

· Die Farbwahl bei Verlegung des Kasseler 

Rollbordsystems bzw. bei den umgebenden Flächen 

sollte als Erleichterung für Sehbehinderte auf 

deutliche Kontraste zielen, die gegebenenfalls durch 

Begleitstreifen verstärkt werden können.  

 

· Dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel 

wird empfohlen, im Zuge der laufenden 

Baumaßnahmen (in Zusammenarbeit mit Fa. 

Klostermann) mit unterschiedlich mobilitäts-

eingeschränkten Personen weitere Tests an 

gegebenenfalls für die Versuche modifizierten 

baulichen Lösungen durchzuführen, um ein möglichst  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinsame Geh- und 
Radwege möglichst 
vermeiden 
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breites subjektives Erfahrungsspektrum zu gewinnen, 

aus dem allgemeingültige Schlussfolgerungen 

abstrahiert werden können. ( Eine Checkliste mit den 

wichtigsten Beurteilungskriterien erleichtert das 

Anliegen) 

 

· Mit dem gegebenenfalls noch zu ergänzenden (z. B. 

Aufmerksamkeitsfeld am Bord im Bereich der 

Überquerungsstelle) Kasseler Rollbordsystem sollten 

schrittweise punktuelle, partielle und schließlich 

flächendeckende Lösungen realisiert werden. 

Prädestiniert dafür sind besonders solche 

Kommunen, die bisher über keine barrierefreien 

Anlagen im öffentlichen Raum verfügen. 

 

· Es gibt zahlreiche Kommunen und zentrale 

Verkehrsanlagen, in denen die bisher üblichen 

Orientierungs- und Leitsysteme mit herkömmlichen 

Rillenplatten verlegt worden sind. Diese Systeme 

werden weitgehend bestehen bleiben. In diesem 

Zusammenhang sollte überprüft werden, ob der 

„Kasseler Rollbord“ als einziges Element des 

Rollbordsystems in bestehende Systeme anstelle der 

auf 3cm abgesenkten Borde eingesetzt werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zentrale Verkehrsanlagen 
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Abschließend wird noch einmal betont, dass mit dem 

„Kasseler Rollbordsystem“ eine Lösung entwickelt 

worden ist, welche die bisherigen Gegebenheiten an 

Überquerungsstellen verbessert. Hervorzuheben ist 

dabei die außerordentlich produktive Kooperation 

zwischen der Firma Klostermann und dem Amt für 

Straßen- und Verkehrswesen Kassel. Unter Beachtung 

der Empfehlungen und der durch weitere Tests 

gewonnenen Ergebnisse ist eine Vervollkommnung des 

Systems im Hinblick auf Praxisanforderungen zu er-

warten. 

 

 

Leipzig, den 29.06/26.07.2004 

 

 

 

Prof. Dr.- Ing. habil. Kurt Ackermann 
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